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Freitag, 8. Dezember 2017, Beginn: 10.30 Uhr, im 
Congress Center der Messe Frankfurt, Ludwig- 
Erhard-Anlage 1, in Frankfurt/Main, stattfindet.

Wichtige Gründe für die Einberufung des Bundes-
tags sind:

1. Beschluss zur Errichtung des neuen DFB und 
 seiner Akademie auf dem Gelände der früheren 
Galopprennbahn in Frankfurt am Main.

2. Struktur der 4. Spielklassenebene (Regionalliga) 
und der 3. Liga mit dem primären Ziel einer Än-
derung der Auf- und Abstiegsregelung zwischen 
der 3. Liga und den Regionalligen und den dazu 
notwendigen Änderungen der DFB-Ordnungen 
sowie der DFB-Satzung, soweit erforderlich.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Beziehungen zwi-
schen dem DFB und der DFL Deutsche Fußball 
Liga: Bestätigung der vertraglichen Regelungen 
(Grundlagenvertrag) unter Einschluss der Zusatz-
vereinbarungen zwischen DFB und DFL.

4. Ergänzung der Aufgaben der Ethik-Kommission 
(Änderung des § 46a der DFB-Satzung).

5. Verankerung der Mitarbeitervertretung des DFB 
in der Satzung (Änderung des § 31 Nr. 3. der 
DFB-Satzung).

Die Zusammensetzung des Bundestags, die Be-
stimmungen über das Stimmrecht und die Zahl der 
Delegierten sowie die Kostenregelungen ergeben 
sich aus den §§ 21 bis 23 der DFB-Satzung.

DFB-PRÄSIDIUM

Ehrungen

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hat 
die Silberne Ehrennadel des DFB an Hans-Günther  
K u e r s (Eldingen, Niedersächsischer Fußball-
verband) verliehen.

Mit der DFB-Verdienstnadel wurden ausgezeichnet:

Bayerischer Fußball-Verband:
Max H a b e r m a n n (Obertrubach).

Fußballverband Rheinland:
Rolf D i e t r i c h (Diez), Klaus D i l l e n b e r g e r 
(Neuwied).

DFB-BUNDESTAG

Außerordentlicher DFB-Bundestag

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 20. Ok-
tober 2017 in Frankfurt/Main einen Außerordent-
lichen DFB-Bundestag einberufen. Nach § 29 der 
DFB-Satzung sind die Mitgliedsverbände, die Mit-
glieder des Präsidiums und Vorstands, die Ehren-
mitglieder, die Mitglieder der Rechtsorgane, der 
 Revisionsstelle, der Ethik-Kommission, der Aus-
schüsse und Kommissionen des DFB zum Außer-
ordentlichen DFB-Bundestag ein geladen, der am 

Der Deutsche Fußball-Bund und die National-
mannschaft trauern um

Manfred Drexler
(Winkelhaid)

der am 4. Oktober 2017 im Alter von 66 Jahren 
verstorben ist.

Mehr als ein Vierteljahrhundert gehörte er 
dem Betreuerteam der Nationalmannschaft an 
und war als Servicemann für das adidas-Equip-
ment zuständig. In dieser Funktion erlebte  
er knapp 350 Länderspiele des DFB, sechs 
Bundestrainer und den WM-Titel 1990 sowie 
den EM-Gewinn 1996 mit. Nach der Europa-
meisterschaft 2012 ging der ehemalige 
Bundes ligaprofi, der insgesamt 89 Spiele für 
den SV Darmstadt 98 und den FC Schalke 04 
bestritten hat, in den Ruhestand.

Manfred Drexler war ein einfühlsamer Mensch, 
dem sich die Spieler jederzeit anvertrauen 
konnten. Wegen seiner Kompetenz war er 
hoch angesehen, er war verlässlich, ehrlich 
und immer leidenschaftlich engagiert.

Wir trauern um einen guten Freund, den wir 
insbesondere wegen seiner Hilfsbereitschaft 
und Menschlichkeit in Erinnerung behalten 
werden.

Deutscher Fußball-Bund
 Reinhard Grindel Dr. Friedrich Curtius 
 Präsident Generalsekretär
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Teil I Einzelabschluss

II. Anforderungen an die Berichterstattung durch 
Wirtschaftsprüfer über die Prüfung/prüferische 
Durchsicht des Jahres-/Zwischenabschlusses von 
Vereinen und Kapitalgesellschaften

1. Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer

d) Bestätigungsvermerk

 Der Bestätigungsvermerk ist entsprechend 
den Empfehlungen des jeweils gültigen Prü-
fungsstandards „Grundsätze für die ordnungs-
mäßige Erteilung von Bestätigungsvermer-
ken bei Abschlussprüfungen (IDW PS 400)” 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) zu 
erteilen. Sofern keine Einschränkungen oder 
eine Versagung erforderlich sind, ist von 
 folgender Fassung Gebrauch zu machen:

 [Absätze 1 bis 3 unverändert]

 Nach meiner/unserer Überzeugung aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss/Zwischen-
abschluss den gesetzlichen Vorschriften (und 
den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags/der Satzung) sowie der ak-
tuellen Fassung der Statuten des DFB und 
vermittelt unter Be achtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
 tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- , Finanz-  und Ertragslage 
des Bewerbers. Der Lagebericht steht im 
 Einklang mit dem Jahresabschluss/Zwischen-
abschluss, entspricht den gesetzlichen Vor-
schriften, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Bewerbers und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

 [Rest unverändert]

Teil II Konzernabschluss

II. Anforderungen an die Berichterstattung durch 
Wirtschaftsprüfer über die Prüfung/prüferische 
Durchsicht des Konzernabschlusses/-zwischenab-
schlusses von Vereinen und Kapitalgesellschaften

1. Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer

 [...]

a) Sofern keine Einschränkungen oder eine Ver-
sagung erforderlich sind, ist von folgender 
 Fassung des Bestätigungsvermerks für den 
 Konzernabschluss Gebrauch zu machen:

 [Absätze 1 bis 3 unverändert]

 Nach meiner/unserer Beurteilung aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der Konzernabschluss/ 
Konzernzwischenabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften (und den ergänzenden Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrags/der 

Berufungen

Nach der Strukturreform der DFB-Zentralverwaltung 
hat das DFB-Präsidium in seiner Sitzung am 20. Ok-
tober 2017 in Frankfurt/Main beschlossen, mit Wir-
kung vom 1. Januar 2018 folgende Personen in den 
Rang eines geschäftsführenden Direktors/einer 
 geschäftsführenden Direktorin zu berufen: Oliver  
B i e r h o f f als geschäftsführender Direktor Natio-
nalmannschaften und Fußballentwicklung, Ralf  
K ö t t k e r als geschäftsführender Direktor Öffent-
lichkeit und Fans, Dr. Ulrich B e r g m o s e r als 
 geschäftsführender Direktor Finanzen & Interne 
Dienste sowie Heike U l l r i c h als geschäftsfüh-
rende Direktorin Verbände, Vereine und Ligen. 
 Ebenfalls zum 1. Januar 2018 wird Dr. Jörg  
E n g l i s c h zum DFB-Chefjustiziar benannt. Bereits 
seit 1. November 2017 ist er zudem DFB-Com - 
pliance-Beauftragter.

Nach § 7 Absatz 2 der Satzung der Robert-Enke-Stif-
tung hat das DFB-Präsidium in seiner Sitzung am  
20. Oktober 2017 in Frankfurt/Main in Abstimmung 
mit dem DFL e.V. und der Hannover 96 GmbH &  
Co. KG Günter D i s t e l r a t h (Salzgitter) für Karl  
R o t h m u n d (Barsinghausen) zum Schatzmeister 
der Robert-Enke-Stiftung berufen.

Rahmenterminkalender  
2017/2018

Im Nachtrag zur bereits erfolgten Veröffentlichung 
hat das DFB-Präsidium in seiner Sitzung am 20. Ok-
tober 2017 in Frankfurt/Main den Rahmentermin-
kalender 2017/2018 ergänzt. Danach finden die 
Aufstiegsspiele zur 3. Liga am Donnerstag, 24. Mai 
2018 (Hinspiele), und am Sonntag, 27. Mai 2018 
(Rückspiele), statt.

Richtlinien für das Zulassungs-
verfahren zur 3. Liga – Änderungen 
der B. Richtlinien für das Zulas-
sungsverfahren Wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 20. Ok-
tober 2017 in Frankfurt/Main gemäß § 34 Absatz 6, 
erster Spiegelstrich der DFB-Satzung in Verbindung 
mit § 6 Nr. 6. des DFB-Statuts 3. Liga beschlossen, 
das Zulassungsverfahren Wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit 3. Liga, Teil I Einzelabschluss, Abschnitt II., 
Nr. 1.d) sowie Teil II Konzernabschluss, Abschnitt II., 
Nr. 1. zu ergänzen:
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Nr. 3. Anlagen erhält folgende Ergänzung:

3. Anlagen

 Aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes 
für die Zwecke des Zulassungsverfahrens er-
geben sich folgende Anlagen (Bewerber aus der 
2. Bundesliga können hierbei die entsprechen-
den Vorlagen der DFL für das Lizenzierungs-
verfahren verwenden, wobei die DFB-Zentralver-
waltung jederzeit das Recht hat, detailliertere 
Auswertungen/Angaben gemäß nachfolgenden 
Anlagen nachzufordern):

 [...]

Nr. 3.a), bb) und Nr. 3.e) werden geändert:

3. Anlagen

a) Jahres-/Zwischenabschluss

 bb) Gewinn- und Verlustrechnung

   Für die Zwecke des Zulassungsverfahrens 
muss die Gewinn  und Verlustrechnung fol-
gende Gliederung aufweisen:

  Lfd. Periode Vorjahr 
 1.7.t–1 – 31.12.t–1  1.7.t–2 – 30.6.t–1

1. Umsatzerlöse

 [Nr. 1.1. unverändert]

 1.2. Werbung

  1.2.1. Haupt- bzw.Trikotsponsor

  1.2.2. Stadiongeborene Rechte

  1.2.3. Klubgeborene Rechte

  1.2.4. Sonstige

 [Nr. 1.3. unverändert]

 1.4. Transfer- und Ausbildungsentschädigung

 1.5. Handel

  1.5.1. Warenwirtschaft/Merchandising

  1.5.2. Überlassung von Nutzungsrechten

  1.5.3. Public Catering

  1.5.4. Sonstige

 [Nrn. 2. und 3. unverändert]

4. Sonstige betriebliche Erträge

 [Nrn. 4.1. bis 4.3. unverändert]

 4.4. Andere Fußballmannschaften

 4.5. Andere Abteilungen

 4.6. Vermietung und Verpachtung

 4.7. Sonstige

 Satzung) sowie der aktuellen Fassung der 
Statuten des DFB und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungs mäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Konzerns. Der Konzern-
lagebericht steht in Einklang mit dem Kon-
zernabschluss/Konzernzwischenabschluss, 
entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Bewerbers und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. 

 [Rest unverändert]

b) Wird der Konzernabschluss in Anwendung 
von § 315a HGB nach internationalen 
Rechnungs legungsstandards erstellt, ist, 
 sofern keine Einschränkungen oder eine 
 Versagung erforderlich sind, von folgender 
Fassung des Bestätigungsvermerks Gebrauch 
zu machen:

 [...] Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Konzernabschluss den IFRS, 
wie sie in der EU anzuwenden sind (und den 
ergänzend nach § 315a Absatz 1 HGB anzu-
wendenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags/der Satzung) sowie  
der aktuellen Fassung der Statuten des DFB 
und vermittelt unter Be achtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht 
in Einklang mit dem Konzernabschluss, ent-
spricht den gesetzlichen Vorschriften, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von  
der Lage des Konzerns und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
 zutreffend dar.

 [Rest unverändert]

Nr. 2.d) dieser Bestimmung wird ebenfalls ergänzt:

2. Prüferische Durchsicht durch den 
Wirtschaftsprüfer

d) Bescheinigung

 Die Bescheinigung ist in Anlehnung an den 
 jeweils gültigen Prüfungsstandard „Grund-
sätze für die prüferische Durchsicht von 
 Abschlüssen (IDW PS 900)“ des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) zu erteilen. Sofern 
keine Beanstandungen vorliegen, ist von 
 folgender Fassung Gebrauch zu machen:

 [Rest unverändert]
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e) Gewinn- und Verlustrechnung (1. + 2. Spalte) 
und Plan-Gewinn- und Verlustrechnung  
(3. + 4. Spalte)

Gewinn -/Verlust- 1.7.t–2 1.7.t–1 1.1.t 1.7.t 
rechnung und  bis 30.6.t–1 bis 31.12.t–1 bis 30.6.t bis 30.6.t+1 
Plan- Gewinn -/ (Ist) (Ist) (Plan) (Plan) 
Verlustrechnung T€ T€ T€ T€

1. Erträge, davon:

 [Nr. 1.1. unverändert]

 1.2. Werbung

  1.2.1. Haupt- bzw. Trikotsponsor

  1.2.2. Stadiongeborene Rechte

  1.2.3. Klubgeborene Rechte

  1.2.4. Sonstige

 Summe 1.2.

 [Nr. 1.3. unverändert]

 1.4. Transfer- und Ausbildungsentschädigung

 1.5. Handel

  1.5.1. Warenwirtschaft/Merchandising

  1.5.2. Überlassung Nutzungsrechte

  1.5.3. Public Catering

  1.5.4. Sonstige

 Summe 1.5.

[Nrn. 2. und 3. unverändert]

4. Sonstige betriebliche Erträge

 [Nrn. 4.1. bis 4.3. unverändert]

 4.4.  Andere Fußballmannschaften

 4.5. Andere Abteilungen

 4.6. Vermietung und Verpachtung

 4.7. Sonstige

Summe 4.

5. Materialaufwand

 5.1. Fan- und Merchandisingartikel

 5.2. Sonstiger Materialaufwand

Summe 5.

6. Personalaufwand

 6.1. Personalaufwand Spielbetrieb

  6.1.1. Löhne und Gehälter

   6.1.1.1. Grundgehälter

   6.1.1.2.  Prämien Meisterschaft  
(Einsatz, Punkt)

   6.1.1.3. Prämien Pokal

5. Materialaufwand

 5.1. Fan- und Merchandisingartikel

 5.2. Sonstiger Materialaufwand

6. Personalaufwand

 6.1. Personalaufwand Spielbetrieb

  6.1.1. Löhne und Gehälter

   6.1.1.1. Grundgehälter

   6.1.1.2.  Prämien Meisterschaft 
(Punkt, Einsatz)

   6.1.1.3. Prämien Pokal

   6.1.1.4.  Prämien Sonstige  
(Aufstieg etc.)

   6.1.1.5.  Sonstige (Handgeld,  
Abfindungen etc.)

  [Nr. 6.1.2. unverändert]

 [Nr. 6.2. unverändert]

 6.3.  Personalaufwand für andere  
Fußballmannschaften

  6.3.1. Löhne und Gehälter

  6.3.2. Soziale Abgaben

 [Nr. 6.4. unverändert]

[Nr. 7. unverändert]

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

 8.1. Spielbetrieb

  [Nrn. 8.1.1. bis 8.1.7. unverändert]

  8.1.8. Gesundheitliche Betreuung

  8.1.9. Kleidung und Sportausrüstung

  8.1.10. Sonstige

 [Nrn. 8.2. und 8.3. unverändert]

 8.4. Transfer

  8.4.1.  Transfer- und  
Ausbildungsentschädigung

  8.4.2. Spielervermittler

  8.4.3. Sonstiger Aufwand

 [Nrn. 8.5. und 8.6. unverändert]

 8.7. Andere Fußballmannschaften

 [Nrn. 8.8. und 8.9. unverändert]

[Nrn. 9. bis 19. unverändert]
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Geplante   1.1.t 1.7.t 
Finanzierungs-   bis 30.6.t bis 30.6.t+1 
tätigkeit   (Plan) (Plan) 
    T€ T€

25. +  Einzahlung aus Fremdkapitaltransaktionen

26. –  Auszahlungen auf Fremdkapitaltrans-
aktionen (bezogen nur auf Einzahlungen 
 unter Punkt 25.)  

27. +  Einzahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen

28. –  Auszahlungen aus Eigenkapitalmaßnahmen 
(bezogen nur auf Einzahlungen unter  
Punkt 27.)

29. = Saldo Finanzierungstätigkeit

30. =  Gesamtsaldo aus Investitions-  und  
Finanzierungstätigkeit

Abschnitt III., C. Urteil über die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit, Abschnitt II., 3. Auflagensanktionie-
rung wird geändert:

III. Grundsätze für die Beurteilung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

C.  Urteil über die wirtschaftliche  
Leistungsfähigkeit

II. Entscheidungsschema und weitere Auflagen

3. Auflagensanktionierung

 Werden Unterlagen im Rahmen der Auflagener-
füllung nach Nr. 2. nicht fristgerecht eingereicht, 
so können folgende Sanktionen ausgesprochen 
werden:

− Verwarnung bei erstmaligem Verstoß;

− Geldstrafe in Höhe von € 2.500,– bei jedem 
weiteren Verstoß;

− gegebenenfalls weitere Maßnahmen bei 
dauerhaftem Verstoß.

Teil II Konzernabschluss, Abschnitt I. Einzureichende 
Unterlagen für den zusammengefassten oder kon-
solidierten Abschluss Nr. 1.a) wird geändert:

Teil II Konzernabschluss

1. Zum Nachweis seiner wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit muss der Bewerber der DFB-Zentralver-
waltung folgende Unterlagen einreichen (sofern 
die Aufstellung des Konzernabschlusses nach  
§ 315a HGB nach internationalen Rechnungs-
legungsstandards (IFRS) erfolgt, können die An-
lagen zum Konzernprüfungsbericht analog zu den 
nach IFRS geltenden Regelungen eingereicht 
werden):

   6.1.1.4.  Prämien Sonstige  
(Aufstieg etc.)

   6.1.1.5.  Sonstige (Handgeld,  
Abfindungen etc.)

  [Nr. 6.1.2. unverändert]

 Summe 6.1.

 [Nr. 6.2. unverändert]

 6.3.  Personalaufwand für andere  
Fußballmannschaften

  6.3.1. Löhne und Gehälter

  6.3.2. Soziale Abgaben

 [Nr. 6.4. unverändert]

 Summe 6.2. bis 6.4.

[Nr. 7. unverändert]

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

 8.1. Spielbetrieb

  [Nrn. 8.1.1. bis 8.1.7. unverändert]

  8.1.8. Gesundheitliche Betreuung

  8.1.9. Kleidung und Sportausrüstung

  8.1.10. Sonstige

 Summe 8.1.

 [Nrn. 8.2. und 8.3. unverändert]

 8.4. Transfer

  8.4.1.  Transfer- und  
Ausbildungsentschädigung

  8.4.2. Spielervermittler

  8.4.3. Sonstiger Aufwand

 Summe 8.2. bis 8.4.

 8.5. Handel

 8.6. Verwaltung

 8.7.  Andere Fußballmannschaften

 [Nrn. 8.8. und 9.9. unverändert]

[Nrn. 9. bis 19. unverändert]

Geplante   1.1.t 1.7.t 
Investitions-   bis 30.6.t bis 30.6.t+1 
tätigkeit   (Plan) (Plan) 
    T€ T€

[Nrn. 20. bis 24. unverändert]
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tor (einmalig ca. 6 x 0,9 Meter sowie 
 Mini-Bande je ca. 6 x 0,3 Meter) bzw. 
 adäquate Flächen auf alternativen 
 Bandensystemen (LED/Drehbande),

 − Werbefläche bis zu 100 Quadratzen-
timeter auf dem rechten Trikotärmel,

 − Einsatz eines Composite-Logos, be-
stehend aus 3. Liga-Logo sowie Liga- 
Sponsor-Logo, auf Flash-Interview- 
Rückwänden und sonstigen Presse-
konferenz-Rückwänden,

 − Flächen zur Integration des Compo site-
Logos auf weiteren Werbeträgern

  [Aufzählung unverändert]

 − Stellung von 8 Tickets pro Heimspiel 
der 1. Kategorie, davon 4 inklusive VIP- 
Zugang sowie 4 Parkscheine für den 
 Liga-Sponsor,

 − Bereitstellung des Klub-Logos zur ge-
samtheitlichen Nutzung aller Klub- 
Logos durch den Liga-Sponsor für werb-
liche Kampagnen, um die Hauptpart-
nerschaft zur 3. Liga zu kommunizieren.

  Die Entscheidung darüber, ob ein Liga- 
Logo vermarktet oder ein Vertrag mit   
einem Hauptpartner abgeschlossen wird, 
muss den Teilnehmern spätestens bis zum 
1. Januar vor Beginn des Spieljahres be-
kannt gegeben werden.

 dd)  Rechtsverbindliche Erklärung, dass bei einer 
eventuellen zentralen Vermarktung des Spiel-
balls der 3. Liga dieser Ball bei allen Meister-
schaftsspielen der 3. Liga (zum Beispiel 
„Offizieller Ballausstatter der 3. Liga“) zum 
 Einsatz kommt. Über Ausnahmen in Fällen 
einer im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Regelung bereits bestehenden Ballpartner-
schaft entscheidet der Spielausschuss.

 ee)  Rechtsverbindliche Erklärung, einem 
TV-Partner (Pay live) nachfolgende Werbe-
leistungen zur Verfügung zu stellen:

 − Bereitstellung des Klub-Logos zur Ein-
zel- und zur gesamtheitlichen Nutzung 
aller Klub-Logos durch den Medien-
partner für redaktionelle und werbliche 
Zwecke, um die Medienpartnerschaft 
zur 3. Liga zu kommunizieren.

 − Flächen zur Integration des Partner- 
bzw. Produkt-Logos auf Backdrops, 
Flash-Interview-Rückwänden und sons-
tigen Pressekonferenz-Rückwänden.

 − Flächen zur Integration von Bannern auf 
der Startseite der Klub-Websites.

 − Eine 1/1-Anzeige im Stadionheft des 
Klubs bei jedem Heimspiel.

 − Möglichkeit der Nutzung und Gestal-
tung von 5 werblichen Posts pro Social 
Media-Kanal des Klubs pro Saison.

a) Angaben zur Überprüfung des Konsolidie-
rungskreises des Bewerbers:

 [aa) bis gg) unverändert]

hh) Der Bewerber muss eine Erklärung von 
einer zeichnungsberechtigten Person 
einreichen, die bestätigt:

 i)  dass alle Einnahmen und Ausgaben 
im Zusammenhang mit allen in ff) 
angegebenen fußballerischen Tätig-
keiten im Berichtskreis enthalten 
sind. Sollte dies nicht der Fall sein, 
muss er eine ausführliche Erklärung 
abgeben; und

 ii)  ob ein in der rechtlichen Konzern-
struktur enthaltenes Unternehmen 
vom Berichtskreis ausgenommen 
wurde, mit einer entsprechenden 
Begründung unter Bezugnahme  
auf gg).

ii) Die rechtliche Gesamtstruktur des Be-
werbers ist gemäß Nr. 1 a) aa) bis Nr. 1 a) 
hh) darzustellen. Die hierfür erforderli-
chen Unterlagen sind der DFB-Zentral-
verwaltung bis spätestens 31.10.t–1 
vorzulegen.

Richtlinien für das Zulassungs-
verfahren zur 3. Liga – Änderungen 
der C. Richtlinien für das Zulas-
sungsverfahren Technisch-organi-
satorische Leistungsfähigkeit
Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 20. Ok-
tober 2017 in Frankfurt/Main gemäß § 34 Absatz 6, 
erster Spiegelstrich der DFB-Satzung in Verbindung 
mit § 6 Nr. 6. des DFB-Statuts 3. Liga beschlossen, 
Abschnitt I. Zulassungsvoraussetzungen, Nr. 2.i)  
der Richtlinien für das Zulassungsverfahren Tech-
nisch-organisatorische Leistungsfähigkeit 3. Liga zu 
ändern:

i) Schaffung der Voraussetzungen für eine zentrale 
Ligavermarktung:

 [Buchstaben aa) und bb) unverändert]

 cc)  Rechtsverbindliche Erklärung, für einen 
Liga partner nachfolgende Werbeleistun-
gen zur Verfügung zu stellen:

 − Cam Carpets jeweils oberhalb des Tores 
(soweit im Rahmen der örtlichen Ge-
gebenheiten mit einem zumutbaren 
Aufwand umsetzbar; andernfalls ist  
eine adäquate alternative Werbefläche 
in Abstimmung mit dem Hauptpartner 
bereitzustellen),

 − Banden in Höhe der Mittellinie (TV- 
Seite, ca. 6 x 0,9 Meter, und/oder Hinter-
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Diese Änderungen treten zum 1. Dezember 2017 mit Wirkung 
ab dem Zulassungsverfahren zur Saison 2018/2019 in Kraft.

Nr. 3. dieser Bestimmung wird ebenfalls geändert 
und ergänzt:

3. Personell-Administrative Zulassungsvorausset-
zungen

 [Buchstabe a) unverändert]

b) Benennung/Meldung von medizinischem 
Personal (mindestens ein Arzt und ein Physio-
therapeut).

c) Benennung/Meldung eines operativ tätigen 
Geschäftsführers (Hauptamt, Vollzeit). Nach-
weis durch Einreichung eines Arbeits- oder 
Honorarvertrags. Das Muster-Stellenprofil 
der DFB-Zentralverwaltung ist zu beachten.

d) Benennung/Meldung eines Verantwort lichen 
im Finanzbereich (Hauptamt, Vollzeit). Nach-
weis durch Einreichung eines Arbeits- oder 
Honorarvertrags, sofern kein Vertrag mit 
 einer externen Firma zur Abwicklung der 
Buchhaltung/des Finanzwesens besteht. Das 
Muster-Stellenprofil der DFB-Zentralverwal-
tung ist zu beachten.

e) Benennung/Meldung eines Verantwort lichen 
im Marketingbereich (Hauptamt, Vollzeit). 
Nachweis durch Einreichung eines Arbeits- 
oder Honorarvertrags, sofern kein Ver-
marktungsvertrag mit einer externen Ver-
marktungsagentur besteht. Das Muster-Stel-
lenprofil der DFB-Zentralverwaltung ist zu 
beachten.

f) Benennung/Meldung eines Pressesprechers 
(Hauptamt, Vollzeit). Nachweis durch Ein-
reichung eines Arbeits- oder Honorar-
vertrags. Das Muster-Stellenprofil der DFB- 
Zentralverwaltung ist zu beachten.

 [Buchstabe g) unverändert]

h) Benennung/Meldung eines Sicherheitsbe-
auftragten.

i) Benennung/Meldung eines Fanbeauftragten.

 Endet die Tätigkeit einer der gemäß Nr. 3 b) bis  
i) benannten/gemeldeten Personen vor Ablauf 
einer Saison, ist innerhalb von drei Monaten eine 
Neubesetzung nachzuweisen. Über Ausnahmen 
entscheidet der DFB-Spielausschuss.

Diese Änderungen treten zum 1. Dezember 2017 mit Wirkung 
ab dem Zulassungsverfahren zur Saison 2018/2019 in Kraft.

Bei den Ausschlussfristen wird in der ersten Zeile 
des zweiten Absatzes „3g)“ durch „3i)“ ersetzt.

 − Möglichkeit der Einbindung eines 
 Presenting-Clips/Video-Snippets über 
7 Sekunden auf den Social Media-Ka-
nälen der Klubs in Clips, in denen Spiel-
bewegtbildinhalte stattfinden.

 − Möglichkeit der Werbespotschaltung 
(30 Sekunden) vor und nach dem Spiel 
sowie in der Halbzeit über die beste hen-
den Videoleinwände (soweit vorhanden).

 − Möglichkeit der Schaltung von High-
lights aus dem Spiel bzw. vom letzten 
Spieltag oder Aufeinandertreffen vor 
Spielbeginn und in den Halbzeitpausen 
über die bestehenden Videoleinwände 
und sonstigen Bildschirme im Stadion 
inklusive Moderation des Stadionspre-
chers und Branding des Medienpartners 
(soweit vorhanden).

 − Banden auf beiden Hintertorseiten 
 (äußerste Bandenfläche zur Führungs-
kamera-Seite hin) (6 Meter/Höhe ent-
sprechend der üblichen Bandenhöhe in 
den Stadien) sowie bei LED-Bandensys-
temen (soweit vorhanden) eine Sequenz 
über jeweils 30 Sekunden vor und nach 
dem Spiel sowie in der Halbzeit (sofern 
bestehende Verträge und/oder die ört-
lichen Gegebenheiten die Umsetzung 
nicht oder nicht vollständig zulassen, ist 
eine adäquate alternative Werbefläche 
in Abstimmung mit dem TV-Partner be-
reitzustellen).

 − Möglichkeit der Integration in die Kom-
munikation an die Fans der Klubs (zum 
Beispiel Beilage von Angebots-Flyern 
beim Dauerkarten-/Ticket-/Merchandi-
singversand) inklusive CRM Datenbase 
sofern vor handen und datenschutz-
rechtlich möglich.

 − Promotionmöglichkeiten (2 x pro Sai-
son) im Stadionbereich (zum Beispiel 
Promotion stand inklusive Abverkauf, 
Flyer, Gewinnspiele oder Ähnliches) in-
klusive dazugehöriger Akkreditierungen.

 − Klub-Stadionführung, inklusive Blick 
hinter die Kulissen; Insider-Tour im 
 Stadion bis zu zweimal pro Saison.

 − Erwähnung von Angeboten des Medien-
partners im Spieltagsradio/Fanradio 
 (soweit vorhanden).

 − Das aktuelle Mannschaftsfoto für Werbe-
aktionen zur Bewerbung des Programm-
angebots zu verwenden.

 − Stellung von 4 Tickets pro Heimspiel 
 inklusive VIP-Zugang sowie 2 Park-
scheine und 10 Kategorie-1-Tickets.

[Buchstaben j) und k) unverändert]
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 40 % erhält der Platzverein, 
60 % der reisende Verein.

 Die Kosten für Schiedsrichter und -Assistenten 
übernimmt der DFB.

2. Beim Endspiel um den Deutschen Junioren-Ver-
einspokal trägt der DFB die Fahrtkosten der  
zum Endspiel anreisenden Mannschaften sowie 
für beide Mannschaften die Kosten für Unter-
bringung und Verpflegung für 22 Spieler und 
vier Begleiter.

3. Das Recht, Verträge über Fernseh-, Hörfunk- und 
Onlineübertragungen sowie die Bandenwerbung 
bei Spielen von an der Endrunde beteiligten 
 Vereinen abzuschließen, besitzt allein der DFB. 
Entsprechendes gilt auch für die Rechte be-
züglich anderer Bild- und Tonträger, künftiger 
technischer Einrichtungen jeder Art und in jeder 
Programm- und Verwertungsform sowie mög-
licher Vertragspartner.

4. Der Sieger des Endspiels um den DFB-Vereins-
pokal der Junioren erhält vom DFB eine Prämien-
zahlung in Höhe von 10.000 €. Der Verlierer des 
Endspiels um den DFB-Vereinspokal der  Junioren 
erhält vom DFB eine Prämienzahlung in Höhe 
von 5.000 €.

23. DFB A-Junioren Hallenmeisterschaft

§ 114

Grundsatz

Soweit die nachfolgenden Bestimmungen keine 
 Abweichungen vorsehen, wird nach den internatio-
nalen Futsal-Spielregeln der FIFA, der Satzung und 
den Ordnungen des DFB gespielt.

§ 115

Teilnehmer an der DFB A-Junioren  
Hallenmeisterschaft

Bis 30. Juni 2018 gilt folgender Wortlaut:

1. An der DFB A-Junioren Hallenmeisterschaft neh-
men sechs Mannschaften teil.

2. Teilnahmeberechtigt sind die fünf A-Junioren 
Hallenmeister der Regionalverbände sowie der 
Vizemeister des Regionalverbands Süd.

Ab 1. Juli 2018 gilt folgender Wortlaut:

1. An der DFB A-Junioren Hallenmeisterschaft neh-
men sechs Mannschaften teil.

2. Teilnahmeberechtigt sind die fünf A-Junioren 
Hallenmeister der Regionalverbände sowie der 
Vizemeister des Regionalverbands, der den 
Deutschen A-Junioren Hallenmeister des Vor-
jahres stellt.

Änderungen der  
Durchführungsbestimmungen  
zur DFB-Spielordnung

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 20. Ok-
tober 2017 in Frankfurt/Main gemäß § 34 Absatz 6, 
erster Spiegelstrich der DFB-Satzung beschlossen, 
die §§ 66 und 74 der Durchführungsbestimmungen 
zur DFB-Spielordnung zu ändern und zu ergänzen 
sowie einen neuen Abschnitt zur DFB A-Junioren 
Hallenmeisterschaft aufzunehmen:

18A. Junioren-Bundesligen  
(A- und B-Junioren) und Deutsche  
A- und B-Junioren-Meisterschaften

§ 66

Kostenregelung bei der Endrunde um die 
 Deutschen A- und B-Junioren-Meisterschaften

1. Beim Halbfinale erhält der gastgebende Verein 
jeweils die Einnahmen aus dem Halbfinalspiel 
und hat die für die Ausrichtung des Spiels an-
fallenden Kosten zu tragen.

2. Bei den Endspielen um die Deutschen A- und 
B-Junioren-Meisterschaften trägt der DFB die 
Fahrtkosten der zum Endspiel anreisenden 
Mannschaften sowie für jeweils beide Mann-
schaften die Kosten für die Unterbringung und 
Verpflegung für eine Übernachtung für 22  Spieler 
und vier Begleiter.

 Die Kosten für Schiedsrichter und -Assistenten 
übernimmt der DFB.

3. Das Recht, Verträge über Fernseh-, Hörfunk- und 
Onlineübertragungen sowie die Bandenwerbung 
bei Spielen von an der Endrunde beteiligten Ver-
einen abzuschließen, besitzt allein der DFB. Ent-
sprechendes gilt auch für die Rechte bezüglich 
anderer Bild- und Tonträger, künftiger techni-
scher Einrichtungen jeder Art und in jeder Pro-
gramm- und Verwertungsform sowie möglicher 
Vertragspartner.

4. Der Deutsche Meister erhält vom DFB eine 
 Prämienzahlung bei den A-Junioren in Höhe von 
10.000 € und bei den B-Junioren in Höhe von 
5.000 €. Der Zweitplatzierte erhält vom DFB eine 
Prämienzahlung bei den A-Junioren in Höhe von 
5.000 € und bei den B-Junioren in Höhe von 
2.500 €.

18B. DFB-Vereinspokal der Junioren

§ 74

Kostenregelung

1. Außer beim Endspiel werden die Bruttoein-
nahmen der Spiele um den DFB-Vereinspokal der 
Junioren wie folgt geteilt:
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§ 118

Schiedsrichter und Turnierleitung

1. Die Einteilung der Schiedsrichter und des Zeit-
nehmers erfolgt durch den DFB. Jedes Spiel wird 
von drei Schiedsrichtern und einem Zeitnehmer 
geleitet.

2. Die Turnierleitung besteht aus drei Personen und 
ist für die endgültigen Entscheidungen von im 
Reglement nicht vorgesehenen Fällen zu ständig. 
Die Anordnungen der Turnierleitung sind für alle 
Beteiligten verbindlich. Eine Protest- oder Ein-
spruchsmöglichkeit besteht nicht.

§ 119

Kostenregelung bei der DFB A-Junioren  
Hallenmeisterschaft

Der DFB trägt die Kosten für die Anreise, Unter-
bringung (zwei Nächte) und Verpflegung für zwölf 
Spieler und fünf Begleiter.

24. Sonstiges
Nr. 23. „Sonstiges“ wird Nr. 24.

§ 120

§ 114 „Umsatzsteuer“ wird § 120.

DFB-ZENTRALVERWALTUNG

DFB-Journal 3/2017

Die Spielorte für die deutsche Bewerbung um die 
EURO 2024 stehen fest. Die neue Ausgabe des 
DFB-Journals befasst sich mit diesem Thema und 
beschreibt, dass die Auswahl der zehn Städte und 
Stadien nach einem beispielhaft transparenten Ver-
fahren erfolgte. 14 hatten sich beworben. Bis Ende 
April 2018 muss der DFB nun seine Bewerbungs-
unterlagen einreichen. Die Festlegung des Aus-
richters erfolgt im September 2018 durch die UEFA.

Unter der Rubrik „Heimspiel“ war das DFB-Journal 
3/2017 zu Besuch beim Schwaben Guido Buchwald, 
der zwar in Berlin geboren wurde, aber seit seinem 
zweiten Lebensjahr genau da ist, wo er sich zu Hause 
fühlt. Ein gelungener Spezialauftrag während der 
WM 1990 – das Ausschalten des argentinischen 
 Superstars Diego Maradona – hat ihn weltberühmt 
gemacht. Das war für ihn kein Grund, mit dem Fuß-
ball aufzuhören. Der 56-Jährige absolviert jedes 
Jahr noch mindestens 25 Spiele.

Ein Schwerpunktthema ist die Aktion Ehrenamt. Seit 
20 Jahren zeichnet der DFB ehrenamtlich engagierte 
Menschen aus. Zeit also, ein Jubiläum zu feiern. In 
Stuttgart fand die bemerkenswerte und stimmungs-
volle Gala statt. Sie zeigte einmal mehr, wie wichtig 
und unverzichtbar die ehrenamtliche Arbeit in den 
Vereinen ist.

§ 116

Austragungsmodus

1. Die Spiele um die DFB A-Junioren Hallenmeister-
schaft werden in Turnierform nach folgendem 
Modus ausgerichtet:

 Es werden zwei Gruppen mit jeweils drei Mann-
schaften gebildet, die im Meisterschaftssystem 
in einfacher Runde gegeneinander spielen. Für 
die Rundenspiele gilt folgende Regelung: Ein 
gewonnenes Spiel wird für den Sieger mit drei 
Punkten, ein unentschiedenes Spiel für beide 
Mannschaften mit je einem Punkt gewertet. 
 Sieger der Runde ist, wer nach Durchführung 
 aller Spiele die meisten Punkte erzielt hat.

 Bei Punktgleichheit von zwei oder mehreren 
Mannschaften nach Abschluss der Gruppen-
spiele werden nachstehende Kriterien zur Er-
mittlung der Platzierung herangezogen:

a) Das Ergebnis im direkten Vergleich.

b) Bessere Tordifferenz.

c) Höhere Anzahl der geschossenen Tore.

d) Strafstoßschießen.

2. Die beiden Gruppensieger bestreiten das End-
spiel. Das Endspiel wird bei unentschiedenem 
Ausgang um 1 x 5 Minuten verlängert. Ist in  
der Nachspielzeit keine Entscheidung gefallen, 
wird der Sieger durch ein Sechsmeterschießen 
ermittelt.

3. Die beiden Gruppenzweiten bestreiten das Spiel 
um Platz drei. Die beiden Gruppendritten 
 bestreiten das Spiel um Platz fünf. Endet ein 
 Platzierungsspiel nach der regulären Spielzeit 
unentschieden, erfolgt die Entscheidung durch 
ein Sechsmeterschießen.

4. Die Spielzeit aller Spiele der DFB A-Junioren 
Hallen meisterschaft beträgt 1 x 18 Minuten 
(Brutto, letzte Minute Netto-Spielzeit) ohne 
 Seitenwechsel.

§ 117

Spielberechtigung

1. Es können nur Spieler aus den Jahrgängen U 19 
oder jünger teilnehmen.

2. Zur Teilnahme an den Spielen um die DFB A- 
Junioren Hallenmeisterschaft sind nur Spieler 
spielberechtigt, die über eine gültige Spiel-
erlaubnis für ihren Verein verfügen.

3. Eine Mannschaft besteht aus maximal zwölf 
Spielern/Spielerinnen, einschließlich Torhüter, 
von denen sich fünf (einschließlich Torhüter) 
gleichzeitig auf dem Spielfeld befinden dürfen.

 Die Spieler müssen sich vor Turnierbeginn durch 
einen Spielerpass legitimieren.

4. Die Kontrolle der Spielberechtigung erfolgt 
durch die Schiedsrichter.
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Schwerpunkt auf die Digitalisierung gesetzt und 
 viele Serviceleistungen für die Vereine und Mit-
glieder entwickelt, die die Arbeit an der Basis heute 
extrem erleichtern. Das war echte Pionierarbeit.“

Professor Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, Präsident des 
LandesSportBundes, erklärte: „Die Qualität der Leis-
tungen des Niedersächsischen Fußballverbandes ist 
beispielhaft.“ Nicht zuletzt ein Verdienst von Karl 
Rothmund, der Reformen eingeleitet habe, „die über 
den Tag hinaus Bestand haben werden“. Dr. Umbach 
zeichnete Rothmund mit der Goldenen Ehrennadel 
des LandesSportBundes aus.

In seiner Rede zum Amtsantritt als neuer Präsident 
stellte Günter Distelrath die Themen vor, die er als 
wesentliche Herausforderungen des Verbandes 
sieht. So möchte er sich für Transparenz und Offen-
heit einsetzen und ein Gefühl des noch stärkeren 
Zusammengehörens der niedersächsischen Fuß-
ballfamilie bewirken. Die Stärkung des Ehrenamts, 
die Kooperation mit dem LSB sowie allen anderen 
Landesfachverbänden, die Integration von behin-
derten Menschen sowie Demografie und Digitalisie-
rung stehen ganz oben auf der Agenda des neuen 
NFV-Präsidenten. Er wolle seine Amtsführung an 
den Interessen der 2.661 Vereine mit rund 650.000 
Mitgliedern orientieren, damit der Fußball in Nieder-
sachsen eine gute Zukunft habe.

Im Mittelpunkt der sportpolitischen Entscheidungen 
des Verbandstags standen natürlich die Verände-
rungen an der Führungsspitze. Da Distelrath das 
Amt des Präsidenten übernommen hat, wird künftig 
Hans-Heinrich Hahne das frei gewordene Amt des 
Vizepräsidenten Finanzen bekleiden. Die übrigen 
Präsidiumsmitglieder wurden wiedergewählt.

Der 10. September 2017 war ein Tag, an dem in 
 Berlin zumindest ein kleines Stück deutsche Fuß-
ballgeschichte geschrieben wurde. Als erste Schieds-
richterin leitete Bibiana Steinhaus eine Partie der 
höchsten deutschen Spielklasse. Das offizielle DFB- 
Magazin begleitete die 38 Jahre alte Unparteiische aus 
Bad Harzburg am Tag ihrer Bundesliga-Premiere bei 
der Partie zwischen Hertha BSC und Werder Bremen.

Toni Kroos spricht in einem ausführlichen Interview 
über innere Stärke, Gelassenheit und das Ziel, immer 
zu den Besten zu gehören. Mit seinen 27 Jahren hat 
der Weltmeister und Champions-League-Sieger so 
viele internationale Titel gewonnen wie kein anderer 
deutscher Fußballer.

Eine Legende wurde am 19. Oktober 2017 90 Jahre 
alt. Hans Schäfer, neben Horst Eckel der einzige 
noch lebende Weltmeister von 1954. Als Links-
außen traf er in der Schweiz viermal, auch im Finale 
gegen  Ungarn war er an zwei Toren unmittelbar 
 beteiligt.

Viel mehr Wissenswertes ist im neuen DFB-Journal 
zu lesen. Bestellt werden kann es – die Bezugs-
gebühren für ein Abonnement betragen jährlich  
12 Euro einschließlich Versand – über die folgende 
Adresse: DFB-Journal Leserservice, Ruschke und 
Partner, Postfach 2041, 61410 Oberursel/Taunus.

Distelrath neuer NFV-Präsident

Führungswechsel beim Niedersächsischen Fußball-
verband (NFV). Günter Distelrath, bisheriger Vize-
präsident Finanzen, wurde beim 45. Ordentlichen 
Verbandstag des NFV mit einstimmigem Votum der 
269 stimmberechtigten Delegierten zum neuen 
 Präsidenten gewählt. Sein Vorgänger Karl Rothmund 
wurde nach zwölfjähriger Amtszeit einstimmig zum 
Ehrenpräsidenten ernannt.

Mit lang anhaltendem Applaus und stehenden 
 Ovationen wurde Rothmund in der Karl-Laue-Halle 
des NFV in Barsinghausen als Präsident verabschie-
det. In seiner Abschiedsrede erinnerte er an die zahl-
reichen Herausforderungen, die es in den insgesamt 
27 Jahren seines Wirkens für den NFV zu meistern 
galt. Von 1990 bis 2005 war er zunächst Ver-
waltungsdirektor des Verbandes, ehe er 2005 das 
Präsidentenamt antrat.

Die Bedeutung des ausgeschiedenen NFV-Präsiden-
ten würdigten mit eindrucksvollen Grußworten auch 
die Festredner. So unterstrich Ministerpräsident 
Stephan Weil: „Eine bedeutende Figur verlässt die 
niedersächsische Sportszene.“

DFB-Präsident Reinhard Grindel betonte: „Es hat 
 bisher keinen Präsidenten gegeben, der den Nieder-
sächsischen Fußballverband so stark geprägt hat 
wie Karl Rothmund. Er hat ihn sowohl strukturell als 
auch inhaltlich modernisiert, im Detail einen starken 
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